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	Allgemeinverfügung 

gemäß Art. 27 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1254/2008 vom 15. Dezember 2008 hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle zur Zulassung von Stoffen zum Färben von Eiern, einschließlich von Überzugs- und Hilfsstoffen 



1 Die Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 26.01.2009 (GABl. 2009, S. 52) wird aufgehoben.

2 Das Regierungspräsidium Karlsruhe lässt zum dekorativen Färben der Schale von gekochten Eiern, die mit Hinweis auf die ökologische/biologische Erzeugung in Verkehr gebracht werden, die Verwendung der in der Anlage genannten natürlichen Farbstoffe, färbenden Lebensmittel sowie synthetischen Formen von Eisenoxiden und Eisenhydroxiden nach Maßgabe der Nr. 3 und den in der Anlage genannten Anwendungsbedingungen zu.

2.1 Die Zulassung ist jährlich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 4 Wochen nach Ostern begrenzt.

2.2 Der Farbstoff E 172, Eisenoxide und -hydroxide (gelb, rot, schwarz), darf nur bis zum Ende des in Nr. 3.1 genannten Zeitraums im Jahr 2013 verwendet werden.

3 Diese Allgemeinverfügung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.

4 Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der Bekanntmachung im Gemeinsamen Amtsblatt für Baden-Württemberg als bekannt gegeben.

5 Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen oder mit zusätzlichen Bedingungen oder Auflagen versehen oder anderweitig geändert werden, um u.a. Veränderungen in den Rechtsgrundlagen zu berücksichtigen.

6 Hinweise

6.1 Diese Allgemeinverfügung und ihre Begründung können beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 4-6, 76131 Karlsruhe, Zimmer 174, während der Dienstzeiten eingesehen werden.

6.2 Lebensmittelrechtliche Bestimmungen, insbesondere Bestimmungen der Verordnung über die Zulassung von Zusatzstoffen zu Lebensmitteln zu technologischen Zwecken (Zusatzstoff-Zulassungsverordnung – ZZulV) bleiben von dieser Allgemeinverfügung unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Klage erhoben werden:

Für den Bereich des

· Regierungsbezirks Stuttgart beim

Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstrasse 5, 70178 Stuttgart 

· Regierungsbezirks Karlsruhe beim

Verwaltungsgericht Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 1, 76133 Karlsruhe
· Regierungsbezirks Freiburg beim

Verwaltungsgericht Freiburg, Habsburger Str. 103, 79104 Freiburg

· Regierungsbezirks Tübingen beim

Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstr. 13, 72488 Sigmaringen.

Johannes Bürger

Anlage:

Anlage

zur Allgemeinverfügung des Regierungspräsidium Karlsruhe vom 12.03.2009 über die Zulassung von Stoffen zum Färben von Eiern, einschließlich von Überzugs- und Hilfsstoffen (Az.: 33b-8224.58)

Zulassung von Stoffen zum Färben von Eiern

	E-Nummern
	Stoffe
	Anwendungsbedingungen

	Farbstoffe
	

	E 100
	Curcumin (gelb, orange)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 101
	Riboflavine (gelb, orange)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 120
	Karmin (rot)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 132
	Indigokarmin (blau)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 140
	Chlorophyll (grün)
	nur natürlichen Ursprungs

	E153
	Pflanzenkohle (schwarz)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 160 a
	Carotine (orange)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 160 b
	Annatto (rot)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 160 c
	Paprikaextrakt (rot, orange)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 161 b
	Lutein (orange)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 162
	Rote Bete (rot)
	nur natürlichen Ursprungs

	E 163
	Anthocyane (rot)
	nur natürlichen Ursprungs

	E172
	Eisenoxide und -hydroxide (gelb, rot, schwarz)
	synthetische Varianten befristet bis 31.12.2013

	Färbende Lebensmittel
	

	Hilfsstoffe
	
	

	
	Ethanol
	Lösungsmittel
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